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A.

Von dér Stadtgemeinde im A llge- 
meinen.

§• i.
D ie  Gesammtheit jener Personen, die im Grund- 
gebiete dcr Stadt ansassig sind, oder ohne in dem- 
selben ansassig zu sein, ein liegendes Eigenthum 
besitzen, bildet die Stadtgemeinde.

S t a d t b e z i r k .

§•2.

Jener Fláehenraum, welcher innerhalb dér 
stadtischen Grenzen liegt und die Stadt mit den 
Vorstádten und auswártigen (extravillan) Grün- 
den umfasst, bildet das Grundgebiet dér Stadt, 
unbeschadet aller Eigenthumsrechte sowohl dér 
Krone, als dér Privátén, und dér daraus fliessen- 
den Rechtsfolgen.
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A u s n a h m e n.

§• 3 .

Mit eigenen Grenzen versehene Festungswerke 
gehören in keinem Falle zum Grundgebiete dér 
Stadt.

§• 4.
Veránderungen im Grundgebiete dér Stadt 

durch Einverleibungen oder Ausscbeidungen (in- 
Corporation oder excorporation) künnen nur durch 
ein Gesetz bewerkstelligt werden.

A n s á s s i g k e i t .

§. 5.

Als ansássig wird betrachtet, dér in dér Stadt 
geboren ist, und in derselben bestándig wohnt, 
ferner dér im Stadtgebiete ein selbststándiges 
Gescbáft oder Gewerb betreibet, welches eine be- 
standige Wohnung voraussetzt, oder aber dér 
ohne ein solcbes Gescháft oder Gewerbe zu betrei- 
ben, im Gebiete dér Stadt seinen bleibenden AVohn- 
sitz genommen hat, und da bereits ein Jahr láng 
wohnt.

§• 6.
An dér Absicht, sich ansássig zu machen, 

kann Niemand gehindert werden, dér nebst Beob- 
achtung dér polizeilichen Yorschriften sich über
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sein sittlieh gutes Betragen durch ein obrigkeit- 
liches Zeugniss gehörig auszuweisen vermag, und 
wenn er ein Unterthan wáre, ausserdem die nö- 
thige Entlassung besitzt.

§■ 7.

In Betreff dér Israeliten hat die Verfiigung 
des Artikels 29 vöm Jahre 1840seine fernere Gel- 
tung.

§• 8.

Ansássig können in keinem Falle werden :
a) Auslander bevor sie heimisch geworderi.
b) Von den Inlandern die Soldaten, so lángé 

sie im wirklichen Militairdienste stehen.

F r e m d e.

§■ 9.

Jene In- oder Auslander, die sich in dem 
Stadtgebiete ohne einen bleibenden Wohnsitz nur 
zeitweise aufhalten, und daher keine Mitglieder 
dér Stadtgeniemde werden, sind in Bezug auf die 
Stadt Fremde.

§• io.

Die Stadt kann bei genauer Beobachtung dér 
polizeilichen Vorschriften Niemanden verweigern, 
sich a,uf dem Gebiete dér Stadt zeitweise aufzuhal-



teli, jedocli ist síé nioht verpíiiclitet, auswártige 
Bettler und dürftige Personen, die ihren Lebens- 
unterhalt in dér Stadt zu erwerben nicht vermö- 
gend sind, aufzunehmen.
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B.

Von den Statuten.

§. 1 1 .

Die Statuten dér Stadt sind in ihrem Gebiete 
ohne Ausnahme für Jedermann bindend.

§ .  12 .

Statuten dürfen weder mit den bestehenden 
Landesgesetzen und allgemeinen gesetzlichen Ge- 
pflogenheiten im Widerspruche stehen, noch sich 
über die inneren Verhaltnisse dér das Statut ver- 
fassenden Stadt hinaus erstrecken.

§. 13.

Zűr Giltigkeit dér Statuten ist es nothwendig, 
dass selbe mit den im III. Theile 2. Titel 7. §. 
vorgeschriebenenErfordernissen versehen, imWege 
dér königl. Statthalterei früher bestatiget werden.



€ .

Von dér Gerichtsbarkeit dér Stadt.

§• 14.

Die Stadt besitzt auf ihrem Grundgebiete ihre 
eigene selbststandige Gerichtsbarkeit, und kann 
inFolge dér Ausübung ihrer gerichtsbarkeitlichen 
Rechte in dér Eigenschaft als Privat-Corporation 
überhaupt durch Niemand vor Gericht geladen 
werden; sondern die stadtischen Behörden sind in 
dicsér Hinsicht alléin den hóhérén Stellen und Ge- 
richtshöfen untergeordnet.

§■ 15.

Die stadtische Gerichtsbarkeit erstreckt sich 
auf sammtliche Zweige dér öffentlich.en Admini- 
stration, mithin sowohl auf die politische und po- 
lizeiliche Verwaltung, als auf die peinliche und 
privatreclitliche Gerechtigkeitspflege im Gebiete 
dér Stadt.
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In Betracht dér öffentlichen politischen Ver- 
waltung.

§• 16.

lm Gebiete dér Stadt unterliegt die gesamm- 
te politische Verwaltung dér stadtischen Gerichts­
barkeit , wesswegen auch die Limitation dér Vi- 
ctualien und Mauthen, die Beaufsichtigung dér 
Maasse undGewichte, wie auch die Bestellung dér 
Jagdverbotlie, ausschliessend zum Bereiche dér 
stadtischen Gerichtsbarkeit gehören.

In strafrechtlicher und polizeilicher Hinsicht.

§■ 17.

Allé im Gebiete dér Stadt verübten Verbre- 
chen und polizeilichen Uebertretungen unterliegen 
ohne Unterschied dér Bersonen und des Besitzers 
dem Urtheile dér stadtischen Gerichtsbarkeit.

§. 18.

Ausgenommen werden :
a) die im activen Dienste stehenden Militair- 

Individuen.
b) Oeftentliche nicht im Dienste dér Sadt ste- 

hende Beamte in Bezug auf Dienstes- und Amts- 
Vergehungen.
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c) Cómitats-Diener und Gefangene, wegen in- 
nerhalb des Comitathauses begangener Verbre- 
ehcn, und

d) Solche Verbrechen, derén Aburtheilung 
in erster Instanz den hóhérén Gerichtshöfen unmit- 
telbar vorbehalten ist.

§. 19.

Aus polizeilichen Rücksichten können jedoch 
die Besitzer von exempten Gründen, ob sie nun 
dér Krone oder Privátén angehören, in Ausübung 
dér denselben gesetzlich gebührenden privatrecht- 
lichenNutzniessungen nicht gehindert werden.

In privatrechtlicher Hinsiclit.

§ •  20 .

Allé jene sáchlichen Forderungen und Streit- 
fragen, welche ein zum Grundgebiete dér Stadt 
gehöriges unbewegliches Besitzthum, oder auf ein 
solches Besitzthum intabulirte Schulden betreffen, 
unterliegen ohne Rücksicht auf derén Besitzer dér 
Gerichtsbarkeit dér Stadt.

§. 21.

In BetrefF privilegirter (Curial) Gründe erho- 
bene sachliche Forderungen gehören alléin in je­
nem Falle, wenn dieselben, aus dérénEigenschaft
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als Curien entspringen, ni elit zűr Gerichtsbarkeit 
dér Stadt.

‘ §. 22.

Wenn bei Theilungs- oder Erbsehaftsfallén 
stádtisches und adeliges Besitzthum vereiniget 
ist., wird Se MajestSt die Gerichtsbarkeit bestim- 
meu, welcher das Richteramt zukommen soll.

§. 23.

Sammtliche ansássige Mitglieder dér Stadtge- 
meinde stelien mit alleiniger Ausnahme dér ausser 
dem Stadtgebiete ein adeliges unbewegliches Ei- 
genthum besitzenden Edelleute, hinsichtlich jeder 
Art privatrechtliclier Forderungen, welche gégén 
sie erhoben werden, unter dér Gerichtsbarkeit dér 
Stadt.

§. 24.

Solche adelige ansássige Mitglieder dér Stadt- 
gemeinde, die ausserhalb des Grundgebietes dér 
Stadt ein adeliges unbewegliches Eigenthum wirk- 
lich besitzen , stehen nebst dem im §. 20. bezeich- 
neten Falle nur in Bezug auf rükstándige Steuern 
und öffentliche Lasten fiir die Ausübung stádtischer 
Erwerbzweige und Nutzniessungen, ferner rtick- 
sichtlich dér wáhrend ihrer Ansássigkeit in dér 
Stadt gemachten Auszügel-, Contractual- undHaus- 
zinsschulden, so wie auch wegen im Gebiete dér
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Stadt verursachten Schadens, nicht mindéi’ wegeu 
verübter Gewaltthátigkeiten, Ehrenkránkungen, 
und was immer für áhnlichen mit einer gesetzli- 
chen Geldstrafe (birsagium) belegten Handlungen, 
wenn dieselben gégén einen Einwohner dér Stadt 
begangen wurden, un tér dér Gerichtsbarkeit dér 
Stadt.

§ •  25 .

Die im Gebiete dér Stadt sich zeitweise auf- 
haltenden Inlánder stehen nur wegen jener Aus- 
zügeE, Hauszins-und anderartigen Schulden, wel- 
che sie wáhrend ihres Aufenthaltes in dér Stadt 
bei irgendeinem Stadteinwohner gemaeht habén, 
ferner in Gewaltthatigkeits- und Schadenzufn- 
gungsfállen unter dér Gerichtsbarkeit dér Stadt, 
wenn sie diessfalls wahrend ihres Aufenthaltes in 
dér Stadt belangt worden sind.

§ •  26 .

Auslánder unterliegen, mit Ausnahme dér zu 
den Gesandtsehaften gehörigen Individuen, hin- 
sichtlich aller im Lande gemachten Schulden und 
solchen Yerpflichtungen, welche sie im Lande zu 
leisten sich verbunden habén, nicht minden aller 
im Lande verübten Beschádigungen und Gewalt­
thatigkeiten dér Gerichtsbarkeit dér Stadt, in 
welcher sie sich aufhalten, in so weit sie wáhrend 
ihres Aufenthalts belangt worden sind.
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Die Stadtbehörde vollzieht ihre Urtheile im 
Gebiete dér Stadt immer selbst, ausser demselben 
aber werden die Urtbeile zu Folge eines zu erlas- 
senden Ansuchens (compassus) durch die betref- 
fenden Gerichtsbarkeiten vollzogen, ebenso kön- 
nen andere Landesgerichtsbarkeiten ihre Urtheile 
im Gebiete dér Stadt alléin durch die stádtische 
Gerichtsbarkeit vollziehen lassen.

§■  28.

Ueber die Wechsel-, Concurs-, Marktgerichts-, 
Ehescheidungs- und Feldpolizei-Gegenstande hat 
das allgemeine Gesetz auch fernerhin Giiltigkeit.

§• 27.



D.

Von dem Gemeinde-Vermögen.

§. 29.

9ene, sowohl in dem Gebiete dér Stadt, wie 
ausserlialb desselben liegenden unbeweglichen Be- 
sitzthümer und beweglicben Gegenstande, welehe 
dér Stadt angehören, nicht minder allejene grund- 
herrlichen Beneficien-Rechte, Privilegial-Nutznies- 
sungen und Capitalien, vonwelchen die Einkünfte 
geradezu in die stádtisehe Gemeindeeasse fiiessen, 
bilden das Gemeinde-Yermögen dér Stadt.

§. 30.

Dér Stadt koromén in Bezug auf das Gemeinde- 
Vermögen, insoweit keine besondern gesctzlioben 
Anordnungen, oder Beschrankungen bestehen, die­
selben Rechte und Pflichten, wie jedem andern 
Privatbesitzer zu, und es ist das Gemeinde-Ver- 
mögen dér Stadt derjenigen Gericbtsbarkeit, in 
dessen Gebiete sich dasselbe befindet., in jeder 
Hinsicht untergeordnet.
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Die Stadte können rücksichtlich jener unbe­
weglichen Güter, in dérén Besitz sie zűr Zeit dér 
Kundmachung dieses Gesetzes sind, unter dem 
Titel dér Besitz unfahigkeit nicht angefochten 
werden.

§■ 32.

In Zukunft können die Stadte im Wege dér 
Privat-Uebereinkunftnurinnerhalbderstádtischcn 
Grenzen gelegene, sowohl nicht privilegirte als 
privilegirte (curial) Griinde erwerben, oder das 
Aufhören dér Privilegial-Rechte und Nutzniessun- 
gen derselben bewerkstelligen; ausserhalb des 
Stadtgebietes aber dürfen die Stadte keine unbe­
weglichen Griinde eigenthümlich mehr erwerben, 
sondern können hinsichtlich dér zűr Zeit dér 
Kundmachung dieses Gesetzes bereits besessenen 
den Besitztitel bekraftigen.

§• 38.

Die Stadte dürfen, um ihre Einkünfte zu ver- 
mehren, die Einwohner auf dem Felde des freien 
Privat-Erwerbes nicht hindern undbeeintrachtigen; 
in Bezug auf die Ausübung dér grundherrlichen 
Regalbeneficien aber können sie in Gemassheit die­
ses Gesetzes frei vcrfügen.

§. 31.

2



Gemeinde-Lasten.

§. 34.

Jedes im Grundgebiete dér Stadt liegende Be- 
sitzthum ist ohne Rücksicht auf den staatsbürger- 
lichen Stand des Besitzers dér Besteuerung untéi'- 
worfen, und zűr Entrichtung dér das Besitzthum 
betreffenden öffentlichen Lasten sind sowohl ein- 
zelne Personen, Corporationen, Gesellschaftén, wie 
auch das kön. Acrarium gleichmassig verpflichtet.

§. 35.

Kirchen, bischöfliche Residenzen und ICloster- 
gebaude, öffentliche Regierungs- und Aerarial-, 
ferner Militar-Gebaude, öífentliche Anstalten, die 
zűr Ausübung dér Gerichtsbarkeit dienenden Ko- 
mitatshauser habén nur insoferne, als von densel- 
ben bisher eine Steuer entrichtet wurde, dieselbe 
auch fernerhin zu entrichten.
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Sammtliche ansassige Einwohner dér Stadt 
sind, ohne Unterschied des Standes, von dér Be- 
treibung aller industriellen Gewerbsarten, wie 
auch welch’immer andern materiellen oder geisti- 
gen Erwerbszweigen zűr Steuer-Entrichtung ver­
pflichtet.

§. 37.

Zűr Deckung dér öffentlichen Bedürfnisse dér 
Stadt dient vor Allém dér Ertrag des stadtischen 
Gemeinde-Vermögens, und die Steuerpflichtigen 
dér Stadt können zu diesem Zwecke nur insoweit 
in Anspruch genommen werden, als dér Ertrag 
des Gemeinde-Vermögens zűr Bestreitung dér öf­
fentlichen Bedürfnisse nicht hinreichend ist.

§. 88.

Die Stadt-Gemeinde ist verpflichtet, auch fúr 
ihre arbeits- und enverbsunfáhigen Mitglieder 
Sorge zu tragen.

§• 36.

2 *



F.

Von dér Eintheilung dér Stadte.

§• 39.

Die Stadte werden vermöge dér Anzahl ihrer 
Einwohner in kleine Stadte, welche nicht mehr als 
8000 Einwohner, — in mittlere, dérén Bevölke- 
rung mehr als 8000 Seelen betragt,— und in grosse 
Stadte, welche mehr als 30000 Einwohner zíihlen, 
eingetheilt.
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Von den Bürgern, Gemeinde-Insassen 
und von den Yájretern derBürger.

B ü r g- e r.

§. 40.

Allé jene Mitglieder dér Stadtgemeinde, die 
volljtihrig sind, und hinsichtlich ihrer Perso- 
nen weder unter vonnundschaftliclier, noch un- 
ter herrlicher oder grundherrlicher Gewalt stehen, 
sich zu einer dér gesetzlich angenommenen christ- 
liclien Religion bekennen, und in dér Stadt Steuern 
entrieliten, sind, insofern Avider dieselben hinsicht- 
licli ihres moralischen Lebenswandels keine er- 
wiesen gegriindete Eimvendung obwaltet, ohne 
Unterschied dér Geburt und des Standes berech- 
tigt, das Bürgerrecht zu erwerben, Avenn sie :

a) im Grundgebiete dér Stadt ein liegendes 
Eigentbum besitzen, Avelches auf ihren eigenen 
Namen grundbuchmassig geschrieben ist, und wel- 
ehes in den kleinen Stádten Avenigstens 200 bis 
500, in den mittleren Stiidten Avenigstens 500 bis
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1000, und in den grosscn Stadten wenigstens 1500 
bis 2000, in dér Stadt Pestaber wenigstens 3000A. 
in C. M. wertli ist. Dér Wertlibetrag für jede ein- 
zelne Stadt dér vorbczeichneten 3 Abtlieilungen 
wird auf dem Wege dér Statuten festgesetzt;

b) oder in dem Gebiete dér Stadt als inpro- 
tocollirte Fabrikanten und Kaufleute, oder zünf- 
tige Handwerker und Gewerbsleute schon wenig­
stens ein Jahr bestandig wohncn, ilire eigene Fa- 
brik, Werkstatte oder Handels-Etablissements mit 
gehöriger Befugniss besitzen, ihr Gcschlift oder 
Gcwerbe regelmassig betrciben, und sich von dem- 
selben einen selbststandigen Lebensunterhalt ver- 
schaffen;

c) oder ohne zu den vorhergehendenzweiAb- 
tlieilungen a. und b. zu gehören, im Gebiete dér 
Stadt als stádtische und anderer Art öffentliche 
Beamten, Sachwalter, Aerzte, Chirurgen, Apotke- 
ker, Ingenieurs, öíFentliche Lehrer, Künstler und 
Iíapitalisten schon wenigstens 6 Jahre hindurch 
bestandig wohnen, und in den kleinen Stadten 
von einem freiwillig ausgewiesenen bestimmten 
Einkommen von wenigstens 200, in den mittleren 
von wenigstens 300, und in den grossen Stadten 
von wenigstens 400 fi. in C. M. Steuer zahlen.

§• 41.

Personen weiblichen Gesehlechts können nur 
zufolge des Besitzes eines liegenden Eigenthums 
im Gebiete dér Stadt, das Biirgerrecht erlangeu.
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Mitglieder von Körperschaften, oder Gesell- 
schaften können als solche, gleich wie die Kör­
perschaften und Gesellschaften selbst collectiv 
genommen, das Bürgerrecht niclit ansprechen.

§• 43.

Diejenigen Mitglieder dér Stadtgemeinde, die 
zűr Zeit dér Kundmachung dieses Gesetzes herei ts 
Bürger sind, behalten ihr Bürgerrechtauch ferner- 
hin bei.

§. 44.

Solche Personen, die wegen ihrer persönlichen 
Eigenschaften und Verdienste sich die allgemeine 
Achtung erworben habén, können wenn sie auch 
nicht zűr Stadtgemeinde gehören, durch die Ver- 
treter-Versammlung mit dem Ehren-Bürgerrechte 
ausnahmsweise betheiligt werden.

Recht e  dér  Bürger .

§• 45.

Jeder Biirger ist berechtiget
a) die Glieder des Vertretungskörpers dér 

Stadt unmittelbar zu wahlen;
b) die den Bürgern gesetzmassig gebühren- 

den Vorrechte, nicht minder die in einigen Stad­
ten rcehtmassig den Bürgern alléin zukommenden 
Nutzniessungen zu geniessen,

§■ 42 .
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A u a n a h ni e n.

§. 46.

Das im vorhergehenden §. sub a. beschriebene 
Wahlrecht können nicht ausiiben :

a) Personen weiblichen Geschlechts;
b) jené, die aufgehört habén die zűr Erlan- 

gung des Bürgerrechtes nöthigen Eigenschaften 
(§. 40.) zu besitzen,

§• 47.

Ehrenbiirger können nur das §. 45. sub a. ent- 
haltcne Wahlrecht ausiiben,

§. 48.

Witwen verstorbener Bürger verbleiben wah- 
rend dér Dauer ihrer Witwenschaft, und die Wui- 
sen bis zu ihrer Volljahrigkeit iin Genusse dér im 
§. 45. sub b. beschriebenen biirgerlichen Nutzbar- 
keiten,

§. 49.

Wenn Jemand seinen bleibenden Wohnsitz im 
Gebiete dér Stadt aufgibt, und daselbst weder ein 
liegendes Besitzthum, noch eine Fabrik, Werk- 
sttitte oder Handels-Etablissement inne hat, und 
keine Steuern zahlt, erlischt dessen Biirgerrecht 
yon selbst,



Ertheilung des Bürgerrechtes.

§• 50.

Das Bürgerrecht ertheilt dér Stadtmagistrat, 
mit genauer Beobachtung dér im §. 40. vorge- 
schriebenen Bestimmungen.

§.51.

Wenn Jemand mit dem Beschlusse des Magi- 
strates nicht zufrieden ware, bleibt es demselben 
unbenommen, sich diesfalls an die höhere Behör- 
de zu wenden.

§. 52.

Bei dér Aufnahme zumBürger hat Jedermann 
ohne Rücksicht auf Geburt und Stand eine auf 
dem Wege dér Statuten zu bestimmende Taxe, 
welche jedocli 12 fl. nicht übersteigen darf, in die 
stiidtische Gemeindekasse zu entrichten, und fol- 
genden Eid zu leisten :

Ich schwöre zu Gott etc. etc., dass ich Se. Ma~ 
jestat unserm glorreich regierenden König N. N. 
und dem Vaterlande treu sein werde, die Gesetze 
des Landes beobachten, so auch die Rechte dér 
Stadt bewahren will, in dér Ausübung dér gesetz- 
massigen biirgerlichen Rechte nach meinem besten 
Wissen und Gewissen verfahren, bei jeder Wahl 
meine Stiinme gewissenhaft abgeben, und da-

27
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bei weder auf Gunst oder Ungunst, noch auf Ge- 
schenke und Gaben Rücksiclit nehinen werdc.

• § - 53 .

Dér Magistrat dér Stadt ist verbunden, sammt- 
liche Bürger nach dér Reihe ihrer Aufuahme in 
ein eigenes hiezu bestimmtes Buch fortwahrend 
eintragen zu lassen, und überdics ein besonderes 
Verzeichniss dér lebenden Bürger in alphabeti- 
scher Ordnung, nebst Angabe: ob sie das Wahl- 
recht besitzen (§. 46), oder auch zugleich wiihlbar 
sind (§. 58) zu fiihren, und dieses Verzeichniss in 
fortwabrender Evidenz zu haltén.

§. 54.

Jeder Bürger ist berechtigt dieses Verzeichniss 
einzusehen, und falls er in dasselbe nicht gehörig 
oder gar nicht eingetragen ware, die Berichtigung 
des Verzeichnisses zu verlangen.

Gemeinde-Insassen.

§. 55.

Diejenigen Mitglieder dér Stadtgemeinde, die 
keine Bürger sind, werden Gemeinde-Insassen ge- 
nannt.

§. 56.

Die Gemeinde-Insassen sind in Bezug auf allé 
öffentlichen Lasten den Biirgern gleich, und höreu
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auf Mitglieder dér Stadt zu sein, wenn sie sich 
anderswo ansassig gemacht habén, und im Gebiete 
dér Stadt kein unbewegliches Eigenthum besitzen.

Bürger-Vertreter.

§.57.

Die Vertreter werden von den wahlberechtig- 
ten Bürgem (§. 46) aus dér Mitte dér wahlbaren 
Bürger (§. 58) auf neun Jahre dér Art gewahlt, 
dass ein Drittel derselben abwechselnd nach Ver- 
lauf eines jeden dritten Jahres auszutreten habé, 
die ausgetretenen Mitglieder können jedoch, inso- 
weit sie die nöthigen Eigenschaften beibehalten 
habén, wieder gewahlt werden. Dér erste Austritt 
des ersten und zweiten Drittels dér Vertreter nach 
drei und bezüglich sechs Jahren von dér Zeit dér 
Einführung dieses Gesetzes wird durch das Loos 
bestimmt.

§. 58.

Vertreter können nicht sein:
a) Jene Bürger, die kein Wahlrecht besitzen. 

(§- 46).
b) ín  wirklichem Dienste stehende Militar-In- 

dividuen.
c) Diejenigen, welche wegen eines solchen 

Verbrechens verurtheilt wurden, wegen welchen 
sie, wenn sie ein öffentliches Aint bekleidet hatten, 
desselben verlustig gemacht worden waren.
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d) Solche Bürger, die nicht im Gebiete dér 

Stadt wohnen.
e) Diejenigen stadtischen Beamten, die ihrem 

Amte nach stimmberechtigte Mitglieder dér Ver- 
treter-Versammlung sind.

§. 59 .

Die Zahl dér Vertreter wird hinsichtlich dér 
klemen Stadte auf 30 bis 60, dér mittleren auf 
90 bis 120, und dér grossen Stadte auf 162 bis 
300 Mitglieder festgesetzt. Für jede Stadt dér be- 
treffenden Abtlieilungen aber, wird die Zahl dér 
Vertreter auf dem Wege dér Statuten eigens be- 
stimmt.

§• 60.

Die Vertreter müssen bei Gelegenheit einer 
jeden Wahl aus allén drei Bürgerabtheilungen 
(§. 40), und zwar in demselben Zahlenverhalt- 
nisse, in welchem die mit dem Wahlrechte begab- 
ten Bürger (§. 46) jener drei Abtheilungen zu dér 
Zeit dér Wahl ihrer ganzen Anzahl nach zu ein- 
ander stehen, gewahlt werden.

§• 61.

Wenn sich bei dér Ermittlung dér festge- 
setzten Vcrtreteranzahl auf die drei Bürgerabthei­
lungen Bruchzahlen ergeben, und diese Brueh- 
theile nur eine ganze Zahl bilden, wird derjenige
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Bruchtheil, welcher dér grösste ist, für ein Ganzes 
genommen. Bilden die Bruchtheile aber zwei Ganzé, 
dann werden die zwei grössten Bruchtheile, jeder 
einzeln, fúr ein Ganzes genommen, und dér 
kleinste Bruchtheil unberücksichtigt gelassen.

§■ 62.
Dér Wirkungskreis dér Vertreter erstreckt 

sich in ihrer Gesammtheit alléin auf die Wahl zu 
den Rathsstellen, und zu den öffentlichen Aem- 
tern dér Stadt, mit Ausnahme dér Conventionir- 
ten und derDiener; Berathungen aber, kann die 
ganze Körperschaft dér Vertreter in keinem Falle 
píiegen.

An den Berathungen dér Gemeinde-Angele- 
genheiten nimmt nur ein Theil dér ganzen Kör­
perschaft dér Vertreter Antheil, und zwar in den 
klemen Stádten %, in den mittleren die Hálfte, 
und in den grossen Stádten }/ 3 dér Vertreter von 
jeder Bürgerabtheilung, wozu die Mitglieder aus 
den höchst besteuerten und die meisten Stimmeli 
habenden in gleiclien Theilen berufen werden, 
námlich die Hálfte jeder Kathegorie aus den Rei- 
hen derjenigen, die die höchsten Steuern zahlen, 
die andere Hálfte aus denen, die bei dér Wahl die 
meisten Stimmen erhielten.

f. 64.
Bei gleicher Stimmenaüzahl oder gleichem 

Steuerbetrage zwischen mehreren Mitgliedern ent-

§• 63.
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scheidet die ganze Körperschaft derVertreter mit- 
telst Kugelung, welche von den betreffenden Mit- 
gliedern an den Berathungen Theil zu nehmen 
habén.

§• 65.

Bruchtheile, welche bei Bestimmung dér Halb- 
scheid des Drittheils oder Viertheils dér berathen- 
den Vertreter von jeder Bürgerabtheilung entste- 
hen, werden jedesmal als ganze Zahlen betrachtet, 
und wenn die Zahl dér berathenden Vertreter ei- 
ner Bürgerabtheilung ungleich ist, wird die grös- 
sere Halfte aus dér Reihe dér die meisten Stim- 
men besitzenden Vertreter genommen.

§• 66.

Die Zahl dér berathenden Vertreter muss im- 
mer vollzahlig sein; wenn mittlerweile eine Stelle 
erledigt wird, tritt dér in Hinsicht dér Mehrzahl 
dér Stimmen oder des Steuerbetrages nachfolgende 
Vertreter in die Reihe dér Berathenden ein.

§. 67.

Die berathenden Vertreter berathen vereint 
mit dem Magistrate, und können abgesondert we- 
der Verhandlungen pflegen, noch Beschlüsse er- 
lassen.

§ •  6 8 .

Die berathenden Vertreter nehmen an den Be­
rathungen alléin nach ihrer eigenen Ueberzeugung



und Grewissen Theil; Instruktionen dürfen sie we- 
der verlangen, noch ihnen ertheilt werden.

§. 69.

Die Wahl dér Vertreter wird entweder durch 
die ganze Bürgerschaft zusammen, oder bezirks- 
weise abgesondert vorgenommen.

§. 70.

In solchen Stadten, wo die Zahl dér wahlbe- 
rechtigten Bürger (§. 46) 500 nicht übersteigt, 
geschieht die Wahl durch die ganze Bürgerschaft 
zusammen und auf einmal.

§. 71.

In denjenigen Stadten aber, wo die Zahl dér 
wahlberechtigten Bürger 500 übersteigt, wird die 
Wahl bezirksweise abgesondert vorgenommen.

§■ 72.

Zu einem Wahlbezirk können nicht mehr als 
500 Bürger gehören, diese Zahl kann aber dórt, 
wo es die bequemere Eintheilung dér Bezirke er- 
heischt, auch geringer sein, doch müssen die Be­
zirke hinsichtlich dér Anzahl dér Bürger wo mög- 
lich gleich sein.

§. 73.

Jeder Bürger gehört zu jenem Wahlbezirk, in 
welchem er wohnhaft ist, und wenn er nicht im

3
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Stadtgebiete wohnt, zu elem Bezirke, in welchem 
er ein liegendes Besitzthum hat,wenner aber auch 
in mehreren Bezirken begütert ist, kann er nur in 
jenem Bezirke stimmen, wo er den grössten Besitz 
hat, im zweifelhaften Falle entscheidet die Ver- 
treter-V ersammlung.

§.74.

lm Falle dér bezirksweisen Wahlen wahlt je- 
der Bczirk nur so viele Vertreter als im Verhalt- 
niss dér gesammten wahlenden Bürgerschaft zu 
den zu w&hlenden Yertretern au£ den Bezirk fal­
len; die Wahler dér Bezirke sind jedoch nicht auf 
ihre eigenen Bezirke beschrankt, sondern können 
aus dér Gesammtlieit dér wahlbaren Bürger ihre 
Vertreter wiihlen.

§• 75.

Ver jeder Wahl wird aus dem allgemeinen Bür- 
gerverzeichnisse (§. 53.) die Verfertigung sowohl 
eines besondern Verzeichnisses aller mit dem 
Wahlreclit begabten Bürger (§. 46.) und zwar bei 
Bezirkswahlen nach den Bezirken abgesondert, als 
auch eines eigenen Verzeichnisses dér wahlbaren 
Bürger (§.58.) nebst Angabe ihrer Steuerbetrage, 
in alphabetischer Reilienfolge geordnet, durch den 
Magistrat veranlasst.

§• 76.

Die aus dem Vertretungskörper auszutreten 
verpflichteten Mitglieder verlieren die Eigenschaft
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von Vertretern gleich mit dem Sclilusse derjeni- 
gen Vertreter-Versammlung, welche dér Walil 
unmittelbar vorausgeht.

§• 77.

Die vorbereiteten Verzeichnisse dér Wahlfáhi- 
gen und wahlbaren Bürger (§. 75.) werden durch 
die Vertreter-Versammlung geprüft und bestati- 
get, sodann dér Druck des Verzeichnisses dér 
wahlbaren Bürger und dér Stimmzettel angeord- 
net, und zűr Yertheilung und Einsammlung dér 
Stimmzettel nach Bedarf ein oder mehrcre Aus- 
schüsse unter dem Vorsitz des Bürgermeisters 
oder eines Magistratsrathes ausgesendet, dérén 
Mitglieder vor dér Vertreter-Versammlung darii- 
ber einen Eid zu leisten habén, dass sie ihren 
Auftrag getreulich und gewissenhaft vollführen 
werden.

§. 78.

Jeder Bürger kann sein Wahlrecht nur per- 
sönlich ausüben.

§• 79 .

Im Eingange des Stimmzettels muss alles, was 
im Sínné dieses Gesetzes bei den Wahlen durch 
die Wahler zu beobachten ist, in dér Fönn einer 
Iíundmachung vorangelassen werden.

3 *
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Diejenigen, die in den betreffenden drei Ab- 
theilungen dér wiihlbaren Biirger, die meisten 
Stimmen erhalten habén, sind als Vertreter ge- 
wahlt. lm Falié einer gleichen Stimmenzahl gibt 
derYorsitzer des Ausschusses seine entscheidende 
Stimme ab.

§. 81.

Naehdem das Yerzeichniss jener Biirger, wel- 
che zu Vertretern gewahlt sind, dér Art verfer- 
tigt ist, bezeichnet dér Ausschuss auch diejeni­
gen Mitglieder jeder Abtheilung, welche an 
den Berathungen Theil zu nehmen habén. (§. 63.)

§. 82.

Ueber den Erfolg seiner Amtshandlung, stat- 
tet dér Ausschuss einen umstandlichen, von allén 
Mitgliedern desselben unterfertigten Bericlit an die 
Vertreter-Versammlung ab , und legt diesem Be- 
richte folgende Ausweise bei :

a) die Verzeichnisse jener Biirger, welche 
Stimmzetteln erhalten, und welche wirklich ge- 
stimmt habén;

b) den Stimmen-Aufzeichungs-Bogen , nebst 
den als Beleg zu demselben dienenden Stimm­
zetteln ;

c) die als ungültig verworfenen Abstimmungs- 
zetteln;

§. 80.



d) das Verzcichniss dér erwahlten Vertreter,
und

e) das Verzeichniss derjenigen Mitglieder dér 
Vertreter, welche an den Berathungen Theil zu 
nehmen habén, mit besonderer Angabe dér Stim­
men , welche sie erhalten habén.

§• 83.

Wo die Wahl nach Bezirken vor sich geht, 
treten allé Bezirks-Ausschüsse, nachdem sie die in 
jedem ihrerBezirke gewahlten Vertreter ermittelt, 
und zugleich auch die berathenden Mitglieder aus 
ihrem Bezirke bezeichnet habén, (§. 81.) unter dem 
Vorsitze des Bürgermeisters zusammen, und tra- 
gen die in den einzelnen Bezirken gewahlten Ver­
treter in ein alleiniges Verzeichniss cin, woriiber 
sie dann cinen Bericht abfassen, zu welchem die 
Arbeiten dér Bezirksaussclnisse beizuschliessen 
sind; dicsen Bericht zu unterschreiben sind allé 
Mitglieder dér Ausschüsse verpflichtet.

§. 84.

Dér durcli den Wahlausschuss, odor bei be- 
zirksweisen Walilen durch die vereinigten Wahl- 
ausschüsse abgestattete Bericht über das Ergcb- 
niss dér stattgefundenen Walilen wird sodann bin- 
nen 3 Tagén in dér Vertreter-Versammlung kund 
getlian, und von den gewahlten Vertretern dér 
Eid abgenommen.

37
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Die Vertreter habén bei Antritt ihres Amtes 
folgenden Eid zu leisten :

Ich N. N. schwöre zu Gott etc. dass ich in al­
lén Angelegenheiten dér Stadt, insofern rair in 
dér Eigenschaft als Vertreter dieselben anvertraut 
werden, gerecht und gewissenhaft íurgehen und 
meine Stimme abgeben werde, die Landes - Ge- 
setze beobachten , diese nach Kraften treu bewah- 
ren, und die Rechte dér Stadt und das allgemeine 
Wohl auf jede, mir zu Geboth stehende rechtliche 
und gesetzliche Weise zu beschützen, und zu be- 
fördern trachten, und dabei weder auf Gunst oder 
Ungunst, noch auf Geschenke und Gaben Rück- 
sicht nehmen werde.

§ .  86 .

Die Wahl ist nicht ungültig, wenn Jemand, 
dér dazu berechtigt gewesen ware, aus dem Na- 
mensverzeichniss dér Bürger ausgeblieben ist, je- 
doch werden diejenigen, welche Ursache davon 
sind, so wie auch die Wahlausschüsse für jedes 
Verschulden zűr Verantwortung gezogen.

§. 85 .
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Von dér öffentlichen Verwaltung dér 
Stadt.

Die öffentliche Verwaltung dér Stadt steht un- 
ter dér unmittelbaren Aufsicht und Leitung köngl. 
Oberbürgermeister, die Se. Majestat mit Rück- 
sicht auf die Lage und gegenseitige Entfernung 
dér Stadte, entweder einzeln, oder für mehrere 
Stádte zusammen, ohne Rücksicht auf Geburt er- 
nennt, und die kein anderes öffentliches Amt be- 
kleiden.

§ •  88 .

Diese köngl. Oberbürgermeister werden in ih- 
rem Wirkungskreise unmittelbar von dér köngl. 
ung. Statthalterei abhüngen und sammtliche Zwei- 
ge dér öffentlichen Yerwaltung dér Stadt unaus- 
gesetzt überwachen, insbesondere aber darauf se­
ben, dass die öffentliche Verwaltung in jederHin- 
sicht im Sinne dér Gesetze und dér bestehenden
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Statuten ordnungsmassig und ohne Zögerung ge- 
ftihrt werde. Sic können zu jeder Zeit den Sitzun- 
gen dér Vertreter des Magistrates und Gericlites 
prasidiren, die Protokolle des Magistrates und dér 
Vertre tér-Versammlung einsehen, allé öffentlichen 
Aemter dér Stadt untcrsuchen und nach Umstan- 
den über einzelne Gegcnstande náhere Auskunft 
vöm Magistrate verlangen, unbesehadet dér Be- 
stimmungen des Art. 36. 1715.

§. 89.

Die Verwaltung dér öffentlichen Angelegen- 
heiten dér Stadt obliegt dér Vertreter-Versamm­
lung, dem Magistrate und dem Stadtgerichte, nach 
den nachfolgenden Bestimmungen.

Von dér Vertreter-Versammlung.

§. 90.

Die Vertreter-Versammlung bilden dieMitglie- 
der des Stadtmagistrates und die berathenden Ver­
treter nebst den Notariats-Individuen und den 
Magistratual-Fiscalen zusammen genommen,

§• 91.

Die berathenden Vertreter habén mit den Ma- 
gistrats-Rathen eine gleiche entscheidende Stiinme, 
den Notariats-Individuen und Fiskalen gebtihrt 
aber nur die Infbrmativ-Stilnwe,
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Vorsitzer dér Vertreter-Versammlung ist dér 
Oberbürgermeister, oder anstatt dessen dér Bür- 
germeister, im Verhinderungsfalle des Biirgermei- 
sters aber dér Dienstzcit nacb dér alteste Ma- 
gistratsrath.

§. 93.

Die Abhaltung dér Vertreter-Versammlung 
muss jodem Mitgliede, dringende Falié ausgenom- 
men, wenigstens 2 Tagé früher angezeigt, und auch 
mittelst eines öffentlich ausgehiingten Zettels auf 
dem Rathhause kundgemacht werden. Sobald Ge- 
genstande, die eine Berathung erheischen, vor- 
handen sind, ist dér Oberbürgermeister, und an­
statt dessen dér Bürgermeister oder dessen Stell- 
vertreter verpílichtet, die Vertreter-Versammlung 
zu berufen,

§. 94.

Dér Vorsitzer eröffnet dieSitzung und hebtsie 
aücli auf.

§. 95.

Dcr Vorsitzer leitet die Berathung und be- 
stimmt die Ordnung dér aufzunehmenden Gégén, 
standé.

§. 96.

Dér Vorsitzer hat bei den Brrathungen Ruhe 
und Ordnung aufrecht zu erhalten.

§■ 92 .
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In dér Vertreter-Versammlung entscheidet im- 
mer die Mehrheit dér Anwesenden, bei gleichen 
Stimmen entscheidet dér Vorsitzer.

§• 98.

Wenn die Mehrheit nicht entnommen werden 
kann, oder sich nicht in Einein Sinne ausgespro- 
chen hat, und ein Viertheil dér Anwesenden auf 
Abstimmung antragt, so wird die Frage durch 
geheime Abstimmung entschieden.

§• 99.

Die Abstimmung muss iminer durch Ivugelung, 
und zwar dergestalt vor sich gelien, dass dér 
Stimmgebende, naclidemer von dem Vorsitzer die 
Kugel erhalten ha t, dieselbe in cinen hiezu auf- 
gestellten Schrank geheim hineinwerfen könne.

§. 1 0 0 .

Nachdem die Abstimmung erfolgt ist, werden 
die Stimmen stets in Gegenwart dér Vertreter-Ver­
sammlung durch den Vorsitzer gezahlt.

§. 1 0 1 .

Bei wichtigeren Gegcnstanden kann die Ver­
treter-Versammlung auch eine Deputation zűr vor-

§■ 97.
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laufigen Begutachtung bestellen. Bei einer derar- 
tigen Deputation ist dér Antragsteller, wenn sie 
in Folge seines Antrages ausgesendet wird, immer 
ein Mitglied, und wenn dér Antrag von dér De­
putation fiir gut befunden wird , so ist e r , wenn 
er es anniinmt, -auch Notar derselben.

§. 102.

Zűr Verhandlung dér Vertreter-Versammlung 
gehören folgende Gegenstande :

a) Die Fragen, welche sich auf die Ausübung 
dér dér Stadtgemeinde zustehenden politischen 
Rechte beziehen.

b) Die Yerfassung dér Statuten.
c) Die Bestimmungdes jahrlichen Steuerquan- 

tums und die Feststellung und Berichtigung des 
Repartitionsschlüssels.

d) Die vorlaufige Berechnung dér Für die öf- 
fentlichen Bedürfnisse dér Stadt erforderlichen 
Ausgabenund dér jahrlichen Einnahmen dér Stadt.

e) Die Aufnahme von Anleihen zűr Deckung 
dér öíFentlichen Bedürfnisse dér Stadt.

f) Die Erwerbung neuer Grundstiicke oder Yer- 
iiusserung des Stadtvermögens.

g) Allé Fragen, dieeine Veranderung desstíid- 
tischen Gebietes betreíFen.

h) Die Limitation des Fleisches und anderer 
Victualien, wie auch die Errichtung dér Jagdver- 
bothe ira Gebiete dér Stadt.



i) Die Ausübung und Erfűllung dér Patronats- 
rechte und Pflichten, in so weit hinsichtlich dér 
Bestellung dér Seelsorger fúr die Stadt selbst kein 
besonderer Gebrauch bestehet.

k) Die Errichtung neuer Aemter oder die Ab- 
stellung bisber bestandener, wie áuch die Bemes- 
sung und Sistematisirung dér jáhrlicben Gehalte 
dér Beamten und Diener.

l) Die Ausarbeitung dér fúr die stádtischen 
Beamten bestimmten Instructionen.

m) Die Untersuchung dér von den Beamten 
über die stádtischen Proventen gelegten Rechnun- 
gen und die Entscheidung dér erhobenen DifFicul- 
táten.

n) Die Erhebung privatrechtlicher Forderun- 
gén von Seite dér Stadt oder von Seite eines Drit- 
ten gégén die Stadt; ferner die Abschliessungvon 
Vergleichen (Transactionen) und Ausstellung von 
Yollmachten im Namen dér Stadt.

o) Die Bestimmung über die Manipulations- 
weise, nach welcher dasbewegliche und unbeweg- 
liche Yermögen und die Nutzbarkeiten dér Stadt- 
gemeinde verwaltet werden sollen, und

p) Ueberhaupt allé Nachlassungen solcher Zah- 
lungen und Leistungen, welche dér Stadt gebüh- 
ren, wie auch ausserordentliche Geldauslagen wel­
che nicht in dér vorlaufig entworfenen jíihrlichen 
Ausgabenberechnung enthalten sind.
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Die Verhandlung aller dieser Gegenstande steht 
nur dér Vertreterversammlung zu, und allé Ge- 
suche, Correspondenzen und höhere Verordnun- 
gen, welche in Be treff dieser Gegenstande einlau- 
fen, sind dér Vertreterversammlung vorzulegen, 
so wie auch die von Seite dér Stadt hinsichtlieh 
dieser Gegenstande an die liöheren Stellen gericli- 
teten Vorstellungen und zu erlassenden Corre­
spondenzen alléin im Namen dér berathenden Ver- 
treter-Yersammlung geschehen können.

§. 103.

Ausser den vorangeführten und den in dicsem 
Gesetze noch besonders bezeichneten Gegenstan- 
den gehören zűr Verbandlung dér Vertreterver- 
sammlung aueh jene Gegenstande, welche wegen 
besonderer Umstlínde oder Veranlassung, durch 
den Oberbürgermeister oder in dringenden Fallen 
den Bürgermeister, an die Vertreterversammlung 
gewiesen werden.

§• 104.

Dér Bürgermeister ist verpfliclitet, nach Ver- 
lauf eines jeden Jahres dér Vertreterversammlung 
über den Activ- undPassivstanddesGemeindever- 
mögens, über die wirklich stattgefundenen Kin- 
nahmen und Ausgaben, über die aushaftenden 
Rüekstande bei den stadtiseben Proventen und 
Steuerbetragen, über den Zustand dér stadtisclien
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Gemeindekassen, und das Resultat dér unternom- 
menen Visitation, und überhaupt über die Voll- 
ziehung ihrcr gefassten Beschlüsse Bericbt zu er- 
statten, nicht minder sammtliche tabelarische Aus- 
weise, welcbe dér Magistrat über die anderen Zwei- 
ge dér öffentlichenVerwaltungverfassenzu lassen, 
und den höheren Stellen zu unterbreiten hat, zűr 
Kenntnissnahme dér berathenden Yertreterver- 
sammlung zu bringen.

§. 105.

In dem Protokolle dér berathenden Vertreter- 
Versammlung müssen iinmer die anwesenden Mit- 
glieder vorgemerkt werden, das Protokoll aber 
wird durch die Yertreter-Versammlung stets au- 
thentizirt.

Von dem Stadt-Magistrate.

§. 106.

Dér Magistrat besteht aus dem Bürgermeister, 
und in jenen Stádten, in welchen dér Magistrat 
auch das Stadtgericht bildet, §.139. dem Richter, 
demStadthauptmann und den Magi stratsrathen mit 
entscheidender, und den Notariats-Individuen mit 
informativer Stimme.

§. 107.

Die Zahl dér Magistratsráthe sammt dem Bür­
germeister, dem Stadthauptmann und in dem im
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vorhergehenden §. angedeuteten Falle, wo nam- 
lich das Gericlit vöm Magistrate nicht getrennt 
ist (§. 139), dem Stadtrichter kann nicht weniger 
als sieben und nicht mehr als dreizehn betragen, 
die hestimmte Zahl für jede Stadt wird auf dem 
Wege dér Statuten festgesetzt.

§. 108.

Zűr giiltigen Beschlussfassung ist ausser dem 
Vorsitzer die Anwesenheit von wenigstcns vier 
mit entscheidender Stimme hegabten Mitgliedern 
des Magistrates nothwendig.

§. 109.

Dér Vorsitzer im Magistrate ist in dér Regei 
dér Bürgermeister und in dessen Verhinderungs- 
falle dér alteste Magistratsrath, jedoch ist auch 
dér königl. Oberbürgermeister berechtiget, nach 
seinem Ermessen in dér Magistratssitzung den 
Vorsitz einzunehmen.

§. 110.

Dér Wirkungskreis des Magistrates erstrekt 
sich mit Ausnahme jener Gegenstánde, welche dér 
Vertreterversammlung vorbehalten sind, auf allé 
Angelegenheiten dér öffentlichen Gemeindever- 
waltung nicht minder als auf dieErledigung aller 
vorkommenden Streitfragen, in so weit dieselben

4
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ím síron geren Sínné kein gerichtliches Verfahren 
erfordern, und in dieser Hinsicht isi dér Magistrat 
von dér Vertreter-Versammlung ganz unabhan-
gig-

§• H l.

Dér Magistrat ist die alleinige vollziehende Ci- 
vil-Behörde dér Stadt, und fübrt unmittelbar auch 
die Verwaltung des Gemeindevermögens, wess- 
wegen die ganze stüdtische Beamtenschaft derűsei­
ben untergeordnet ist.

Dem Magistrat ist es jedoch gestattet, bei dér 
Ausiibung dér Verwaltung auch Vertreter zu sei- 
nen Deputationen zuzuziehen.

§ .  112 .

Dér Magistrat ist verpflichtet, die Beschltisse 
dér Vertreter-Versammlung lnnsichtlich dér zu 
ihrem Geschaftskreise gehörenden Gegenstande zu 
vollziehen und inGemassheit derselben zu verfah­
ren; sollte dér Magistrat glauben, dass die Ver­
treter-Versammlung ihre gesetzliche Activitat 
überschritten habé, so ist er verbunden diesfalls 
sein Bedenken dér Vertreter-Versammlung mitzu- 
theilen, und falls dieselbe auf ihrem Beschlusse 
beharrt, sich von dér hóhérén Stelle eme fernere 
Wcisung zu erbitten.
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Űberhaupt allé Geldanweisungen an die stad- 
tischen Cassen können nur von dem Magistrate 
gegeben werden; dér Magistrat kann jedoch nur 
im Sinne dér Beschlüsse dér Vertreter-Versamm- 
lung an die stiidtiscbe Gemeinde und Steuerkasse 
Anweisungen erlassen , und ist für allé seine An­
weisungen verantwortlich.

§■ 114-
Zűr schnelleren Verhandlung und Erledigung 

einzelner, dem Magistrate zustehenden Gescbafts- 
zweige können ausser den stabilén Wirthschaft- 
und Waisen-Commissionen zeitweise auch beson- 
dere Commissionen angeordnet werden; allé diese 
Commissionen rnüssen jedoch dem Magistrate un- 
mittelbar untergeordnet sein, und dérén Be- 
scblüsse erlangen nur dann Gültigkeit, wenn ihre 
Protokolle vöm Magistrate bestatiget werden.

§. 115.

In jederStadt rnüssen űberhaupt für die Wirth- 
schafts- und Waisenangelegenlieiten bestiindige 
Commissionen bestehen.

Wirthschafts-Commission.

§. 116.

Vorsitzer dér Wirthschafts-Coínmission ist dér 
Bíirgermeister, die Mitglieder derselben sind ein

4*

§. 113.
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durch die Vertreter-Versammlung alljahrig auszu- 
sendenderMagistratsrathnebst 2 Vertretern, dann 
dér Buclihalter, ein Fiskai und die in den betreffen- 
den Wirthschaftszweigen angestellten Beamten 
nebst cinem Notar.

§• 117.

Die Obliegenheit dieser Commission ist, die 
Auftráge des Magistrats in Wirthscbaftsangelegen- 
heiten zu besorgen, Praliminar-Vorschláge auf 
jedes Jahr in vorhinein an den Magistrat zu er- 
statten, die Abstattung dér Einkünfte, die Ausíiib- 
rung dér Bauten und anderer Arbeiten dér Stadt 
zu übcrwachen, zűr Verricbtung derselben die nö- 
thigen Anstalten zu treffen, die zum allgemeinen 
Bediirfhisse dér Stadt nöthigen Requisiten, Mate- 
rialien anzuschafFen, und überhaupt in Betreff dér 
Verwaltung dér stadtischenNutzbarkeiten ihreVor- 
sehlage an den Magistrat abzustatten.

§. 118.

Diese Commission hat ihr Protokoll wöchent- 
licli dem Magistrate zűr Verhandlung und Besta- 
tigung zu unterbreiten.

§■ 119-

Dasnahere Verfahren dér Wirthscbaft-Commis- 
sion wird auf dem Wege dér Statuten geregelt.
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Wáisen-Commission.

§ •  120.

Die Waiscn-Commission besteht au6: 2 Mitglie- 
dern des Magistrates, wovon dér dem Rangé nach 
Yorangeheude den Vorsitz fiihrt, 2 Vertretern, 
1 Fiskalen und lNotar, welclie aus dér Vertreter- 
Versammlung ausgesendet werden.

§• 121.

Die Waisen-Commission ist verpflichtet:
a) iiber die Erziehung solcher Waisen, welche 

testamentarische Vormünder habén, zu wachen ;
b) íur dasVermögenund die Personen solcher 

Waisen, welche keinen testamentarischen Vor- 
mund habén, Sorge zu tragen, und hierüber dem 
Magistrat zum Behufe dér Bestellung eines Vor- 
mundes und dér Erlassung dér nöthigen Anord- 
nungen allsogleich die Anzeige zu machen;

c) jene Falle, in welchen den Waisen nach dem 
Ableben eines von ihren Eltern eine Erbschaft zu- 
gefallen ist, demMagistrate zurKenntniss zu brin- 
gen;

d) die Rechnungen jener Vormünder, welche 
rechnungspflichtig sind, regelmassig abzufordern 
und zu revidiren, und

e) allé Auftrage des Magistrates in Waisenan- 
gelegenheiten zu besorgen.
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Die Waisen-Commission ist verpílichtet,über ihr 
Verfahren ein Protokoll zu führen,und dieses regel- 
müssig dem Magistrate zűr ferneren Verhandlung 
und Bestatigung zu unterbreitcn.

§■ 123.

Die Waisen-Commission darf weder Waisen- 
gelder in Empfang nehmen, noch Anweisungen 
zum Empfang oder Ausgabe an die Waisen-Casse 
erlassen.

§• 124.

Die licgenden Giiter dér Waisen kann derMa- 
gistrat nur mit Zustimmung dér königl. ung. Statt- 
halterei veraussern.

C a s s a - W e s e n .

§. 125.

Die Cassen können nie durch Commissionen 
verwaltet werdcn , Reehnungsbeamte rnüssen im- 
mer einzelne Personen sein, und dicse habén eine 
dem Betrage dér ihnen zugewiesenen Manipulations- 
Summen entsprechende Caution zu erlegen.

§• 126.

In jeder Stadt rnüssen wenigstens 3 abgeson- 
derte Geldcassen, und in grossen und mittleren

§ . 122.
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Stíidten eben so viele Cassicre sein, niimlich 1 
Steuerkasse, 1 Gcmeindeeassc, und 1 Waisencasse; 
dér Waiseneassier kann unter abgesonderter Sper- 
re auch die übrigcn Stiftungscassen venvalten, die 
Cassicre dér Steuer- und Gemeindecasscn kőimen 
aber kelne anderc Cassen manipuliren.

§• 127.

In den Cassen kann ohne Anwcisung kein 
Geld in Empfang genommen oder in Ausgabe ge- 
stellt werden.

§• 128.

Dér Bürgermeister ist verpflichtet, allé rcch- 
nungslegenden Aemter dér Stadt, sowohl in Be- 
zug auf Geldcassen, als stadtische Materialicn und 
Vorrtlthe, jahrlich öfters, und wenigstens 2 mai 
unvorhergesehen, unter Mitwirkung einer auszu- 
sendenden Commission entweder selbst zu unter- 
suclien, oder imVerhinderungsfalle durch dicse 
Commission untcrsuclien zu lassen, und über den 
Befund ohne Verzug dem Magistrat Bcricht zu er- 
statten, welcher Bericht nebst den Visitations-Ac- 
ten jedesmal auch dem Oberbürgermeistcr mitge- 
theilt werden muss.

§. 129.

Audi dem königl. Oberbürgermeistcr stelitdas 
Recht zu, in den Falién, wo er es für nötliig er~
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achtet, jede Casse durch eine auszusendende 
Commission in seiner Gegenwart visitiren zu lassen.

§. 130.

lm Falle eines Defectcs haften fúr die Cassen 
vor allén die betreffenden Rechnungsfúhrer mit 
dér Cautionssumme,und im Falle ihrer Unzulang- 
liclikeit mit ihrem ganzen Vermögen. Wenn Cas- 
sendefecte bei dér Rechnungs-Revision aus strafli- 
cher Nachlassigkeit oder instructionswidrigcm 
Yerfahren nicht entdeckt worden sind, haftet fúr 
diese nachtrhglich ermittelten Defecte nach den 
Rechnungsfúlirern auch dér revidirende Buchhal- 
ter mit seinem ganzen Vermögen.

§. 131.

Wenn die Commission bei Untersuehung dér 
Cassen nicht in Gemássheit dér vorgeschriebenen 
Instruction verfahren ist, und ein zűr Zeit derVi- 
sitation bestehender Defect nachtráglich ermittelt 
wird; so sind, falls das Vermögen dér rechnungs- 
flihrenden Beamten nicht hinreichend is t, sammt- 
liche Mitglieder dér Commission in solidum zűr 
Deckung des Defectes vcrpflichtet.

§■ 132.

Dér Magistrat ist fúr Cassen-Defeete dann ver- 
antwortlich, wenn er entweder bei Unterlassung
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dér jahrlichen zweimaligen Cassen-Visitationen, 
oder in Folge dér abgestatteten Visitationsberich- 
te, die zűr Sieherstellung dér Cassen nöthigen 
Massrcgeln zu treffen unterliess, oder aber hin- 
sichtlich dér genauen Beobachtung dér in Bezug 
auf die Verwaltung und Gegensperre dér Cassen 
und Untersuehung dér Rechnungen vorgcschrie- 
bencn Instructionen seine Pflichten nicht erfiillt 
hat.

Polizei-Verwaltung.

§ .  133.

Die Polizei-Verwaltung stehet un tér dem Ma- 
gistrate, und wird unmittelbar durch den Stadt- 
hauptmann und das untergeordnete Personale aus- 
geübt.

§• 134.

Die Polizei-Aufsicht kann nach dér Vielíaltig- 
keit dér ihr untergeordneten Gégén standé in meh- 
rere Zweige getlieilt werden; so kann eine beson- 
dere Feuer-, Gesundheits-, Gassen-Polizei u. s. w. 
bestehen.

§ .  135.

Wenn die öífentliche Ordnung dér Art gestört 
ware, dass dieselbe dér Stadthauptmann mitHülfe 
dér Polizeimacht nicht herstellen könnte, dann ist 
dér Bürgermeister unter eigener Verántwortlich-
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keit verpflichtet, auch Militár-Assistenz im vorge- 
schriebenen Wege anzusuchen, wider die betref- 
fenden Rubestürer aber hat das Gericht im Sinne 
dér Gesetze zu verfahren. AVie sich bei solchen 
Ruhestörungen zu bencInnen sei, wird durch Sta- 
tuten bestimmt.

§. 136.

Ueber das Verfahren des Stadthauptmannes in 
den übrigen Falién, wie auch in Bezug auf die 
Polizei-Verordnungen, und die Eintheilung dér 
Stadt in Polizei-Bezirke wird nach den Ortsver- 
haltnissen auf demWege dér Statuten verfiigt.

§• 137.

In dem Protokolle dér Magistrate müsscn die 
in dér Sitzung anwesenden Mitglieder stets vor- 
gemerkt werden.

Von dem Sladtgericlite.

§. 138.

Das Gericht dér Stadt bestehet in dér Regei 
aus dem Stadtrichter als Vorsitzer, und aus we- 
nigstens sechs, höchstens zwölf Gerichtsráthen, 
die auch zugleich Referenten sind, und in glei- 
cliem Rangé mit den Magistratsrathen stehen; zűr 
Führung des Protokolls wird ein Aktuar bestelit.
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Das Richteramt soll in dér Regei in jeder Stadt 
von dér politischen Verwaltung ganzlich getrennt 
sein; doch kann dasselbe in solchen Stádten, a v o  

die Anzahl dér ein gerichtliches Verfahren crfor- 
dernden Gegenstánde gering ist, auf den Magi- 
strat übertragen werden, und in diesem Falle ist 
dér Stadtrichter in Verhinderungsíallen des Bür- 
germeisters, dessen Stellvertreter; wo hingegen es 
nothwendig ist, kann ein abgesondertes Civil- und 
Criminal-Gericht errichtet Averden.

§. 139.

§• HÓ.

Die Zahl dér Gerichtsrathe, soAvie die Belas- 
sung des gerichtlichen Verfahrens bei dem Magi- 
strate, und die Errichtung besonderer Criminal- 
Gerichte Avird auf demWege dér Statuten bestimmt.

§• 141.

Zűr Fállung eines Urtheils wird nebst dem 
Vorsitzer die Gégén Avart von wenigstens 4 Mit- 
gliedern erfordert.

§■ 142.

Die summarischen Verbal-Prozesse Averden in 
den Falién des 20: 1836 und 11: 1840 durch den 
Stadtrichter verhandelt und entschieden.
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§• H3.

Die Organisation besonderer Bezirks- oder vor- 
stadtlicher Untergerichte, wo selbe nöthig sind, 
wird imWege derStatuten bestimmt; diesedürfen 
abeí bloss über liquide Schulden bis 200 fl. und 
Wohnungszins-Forderungen urtheilen, und vonih- 
rém Urtheil kann innerhalb des Besitzcs an das 
Stadtgericht appellirt werden,







Von dér Wahl dér stadtischeu Beam- 
len und Landtags-Deputirten.

§• 144.

Den Vorsitz bei dér Wahl dér stadtischen Be- 
amten kann alléin dér '©berteürgermeister führen.

i  i. > *  '

§. ÍÍ5.

Derselbe ist verpflichtet die Wahlenimmer wah- 
rend des ersten Vierteljahres nach Verlauf des 
dritten Jahres von dér Zeit des letzten Restaura- 
tions-Stuhles abzuhalten, und demgemáss den Ter- 
rain auf gehörige Weise (152. §.) festzusetzen.

§. 146.

Dér Biirgermeister, Stadtrichter und Stadt- 
hauptmann, wird aus dér Mitte dér Magistrats- und 
bezüglich Gerichtsrathe jedesmal neu gewahlt; 
die gewesenen Mitglieder sind aber wieder wahl- 
bar.
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Die Magistratsrathe, und wo ein abgesondertes 
Gericht besteht, die Gerichts-Rathe, wie auch allé 
übrigen öíFentlichen Beamten dér Stadt, worunter 
aber jene nicbt begriffen sind, die auf dem aus- 
wartigen adeligen Besitzthume dér Stadt als Wirth- 
scbafts-Beamte dienen, lcönnen, nachdem sie ein- 
mal erwahlt worden sind, nur dureb ein gericht- 
licbes Verfahren ihrer Aemter verlustig gemacbt 
werden.

§■ 148.

Die in Erledigung gekommenen Rathsstellen 
und öíFentlichen Aemter werden nur bei Gelegen- 
heit des Restaurations-Stuhles definitiv besetzt.

§■ 149.

Allé Wahlen werden durch den Vertretungs- 
körper vollzogen.

§. 150.

Wahlbar sind in dér Regei ohne Unterschied 
allé volljahrigen wahlbaren Bürger; jedoch wird 
besonders erfordert:

a) Bei den Magistrats- und Geriehtsráthen, 
dass sie Rechtskundige sind.

b) Bei Aerzten, Fiskalen, Ingenieurs, dass sie 
diplomatisirt sind, und

§• 147.
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c) hinsichtlich dér reehnungspflichtigen Beam- 
ten, dass sie die erforderliche Caution zu leisten 
befahigt seien.

§. 151.

Blutsverwandte, bis einschlüssig im zweiten, 
undSchwáger im ersten Grade, können, ohne dies- 
falls von Seiner Majestat besonders dispensirt zu 
werden, niclit zu Mitgliedern desselben Senates 
gewahlt werden.

§. 152.

Vor dem Beginn dér Restauration wird friiber 
die Erneuerung desKöi’persderVertreterimSinne 
dér §§. 69—85. vorgenommen, in Bezugaufwelclie 
dér Termin durch den Oberbürgermeister vorláu- 
íig festgesetzt wird.

§. 153.

Naehdem dér Vertreter-Körper erganzt worden 
ist, bestimmt dér Oberbürgermeister den Tag des 
abzuhaltenden Restaurationsstuhles, welcher acbt 
Tagé friiher kund gemacht werden muss.

§• 154.

Die Wahl gehet mittelst Candidation vor sich, 
und dér Oberbürgermeister muss für jedes Amt 
drei taugliche Individuen in Vorschlag bringen,

5
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Wenn cin Beamter, dcr von einem arniern Anvte 
zu cinem liübern surrogirt var, zu dicsen nicbt er 
ivablt várd, sotritt er váeder in sein friiberes durcli 
Wabl innegehabtes Amt znriiek.

§. 155.

§ . 156 .

Bei jeder Restauration várd friiber dér Ma- 
gistrnt, das Gericht und dér Beamtenstand, sodorni 
aber dia Wahl des Stadtbauptmanns, Stadtricliters 
und Bürgermeisters vollzogen.

§ . 157 .

Die Wahl gebt immer durcli gebéimé Kugelung 
nacli Stimmenmebrbeit vor sicb. Dureli Aeelama- 
tion kann keine Wabl stattfinden.

§ . 158.

Bei dér Wabl erlialten die Vertre tér, ibrer al- 
pbabetischen Reibenfolge naeb, jeder einzeln eine 
Kugel, welclie sie in deu eigens biezu verfertigten 
Kasten für denjenigen, den sie geváiblt babén 
wollcn, gelieim abzugeben babén; naeb vollcnde- 
ter Abstimmung verdén die Stimmeli in Gegen- 
wart dér Vertrcter durcli den Oberbiirgermoister 
öffentlicb gezablt.

A
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Wenn die Stimmeli gleicli vertheilt sind; ent- 
scheidet dér Vorsitzer.

§. 160.

Wenn in dér Zwischenzeit von einer Restaura­
tion zűr andern ein Amt in Erledigung kömmt, 
hat bis zűr nachsten Restauration die Vertreter- 
Versammlung aus drei durcli den Oberbiirgermei- 
ster vorzusclilagenden taugliehen Individuen zu 
surrogiren.

§. 161.

Die Kanzellisten werden durcli den Magistrat 
auch ausser dér Rdstaurationszeit mit Bestatigung 
des Oberbürgermeistei’S ernannt.

§. 162.

In Hinsicht dér Aufnahme und Entlassung dér 
Diener wird im Wege dér Statuten verfiigt.

§ .  163 .

Jenc Beamtcn, welclie nach melirjiilirigen 
Diensten zűr ferneren Dienstleistung unfiihig ge- 
ívorden sind, kölnien auf eine verhiíltnissmassige 
Pension Anspruch maciién, worüber iin Wege dér 
Statuten das Naliere bestimmt wird.

§. 159 .

5 *
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Die Landtags - Deputirten körűién aus allén 
Bürgern dér Stadt, die vollj illírig sind, und nicht 
unter Curatel oder Vormundschaft stehen, gewahlt 
werden.

§■ 165.

Acht Tagé vor dér Landtags-Deputirten-Wahl 
habén die Bürger jeder Stadt so viel Wahlhiirger 
mit denselben Qualificationen und auf dieselbe 
Art, welche bei dér Wahl dér Vertre tér vorge- 
schrieben ist, zu wáhlen, als die Zahl dér Ver- 
treter betragt; diese wahlen dann vereint mitden 
Vertretern und Magistratsrathen unter dem Vor- 
sitze des Oberbxirgermeisters, jedóch ohne Candi- 
dation, ihren Landtags-Deputirten.

§. 166.

Für jeden zu wahlenden Deputirten hat eine 
besondére Abstímmung stattzufinden.

§. 1 64 .







Von dér Oberaufsicht dér kőniglichen 
Freistadte.

§• 167.

Die Oberaufsicht Sr. Majestat über die königl. 
Freistadte wird sowohl in Hinsicht dér po l i t i -  
sc l i en,  a l s  o e c o n o m i s c h c n  Yerwaltuiig 
durch die (königl. ung. Statthalterei gefiihrt.

§. 168.

Dér königl. ung. Statthalterei müsseri nebst 
deii in dicsem Gesetze bereits angedeuteten Falién, 
iip/h folgende Gegenstande zűr vorlauíigen Einsiclit 
unterbreitet werden:

a) die Bestimmung des zurDeckungder ölfent- 
liclien BedUrfnisse auszmverfenden Steuerquau- 
tums ;
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b) die Auf'nahme und Rückzahlung von An- 
leilien;

c) die Verausscrung des Stadtvermögens ;

d) die Errichtung neuer Aemter und bestandi- 
ger Cominissionen, oder Abstellung dér bcstande- 
nen , die Bestimmung oder Aenderung dér jahrli- 
cben Gehalte. und iiberliaupt aller von Seite dér 
Stadt jáhrlich regelmassig zu entricbtenden Zah- 
lungen ;

e) die Abschliessung aller Contracte , welehe 
die Entrichtung immerwahrender oder mehrjahri- 
ger Zahlungen von Seite dér Stadt zűr Folge ha­
bén, odor die Verpaehtug dér stadtischen Benefi- 
zien, und welcli immer Art Nutzniessungen be- 
treíFen;

f) die Bestimmung dér Dienstes-Instructionen; 
und

g) allé Nachlassung jener Zahlungen oder Lei- 
stungen, welehe dér Stadt von Seite eines Dritten 
entrichtet werden müssen.

§. 169.

Allé Protokolle des Magistrates und dér Ver- 
treter-Versammlung sind vierteljahrig durch den 
konigl. Oberbürgermeister dér königl. ung. Statt- 
halterei zu unterbreiten.
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Die Untersuchung dér Rechnungen kann nur 
dann als geschlossen betrachtet werden, wenn 
selbe durch die königl. ung. Statthalterei fUr erle- 
digt erklárt wird. Hingegen ist die königl. ung. 
Statthalterei verbunden, ihre Bemerkungen im 
Verlaufe höchstens eines, von dér Untcrbreitung 
dér Rechnungen an zu zahlenden Jahr.cs, dér Stadt 
und beziiglich den Rechnungslegern zuzustelleii.

§• 170.
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